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§ 4 LMSVG Vollziehung von
Verordnungen der Europäischen

Union
 LMSVG - Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.07.2025

1. (1)Die in der Anlage genannten unmittelbar anwendbaren Rechtsakte der Europäischen Union sind samt

Änderungsrechtsakten, delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten im Rahmen dieses

Bundesgesetzes zu vollziehen.

2. (2)Der Bundesminister für Gesundheit hat durch Verordnung die Anlage zu aktualisieren.

3. (3)Der Bundesminister für Gesundheit kann unter Bedachtnahme auf die Zielsetzung dieses Bundesgesetzes

sowie den anerkannten Stand der Wissenschaft und Technologie nach Anhören der Codexkommission mit

Verordnung nähere Vorschriften zur Durchführung der in der Anlage genannten unmittelbar anwendbaren

Rechtsakte der Europäischen Union samt Änderungsrechtsakten, delegierten Rechtsakten und

Durchführungsrechtsakten in sinngemäßer Anwendung der §§ 6, 19 und 20 erlassen.

4. (4)Antrags- oder Meldeverfahren auf Grund von in der Anlage Teil 1 genannten Rechtsvorschriften vorbehaltlich

des Abs. 6 sind von dem Bundesminister für Gesundheit durchzuführen.

5. (5)Antrags-, Melde-, Genehmigungs-, Zulassungs- oder Untersagungsverfahren auf Grund von in der Anlage Teil 2

genannten Rechtsvorschriften sind vom Landeshauptmann durchzuführen.

6. (6)Verfahren zur Festlegung, Änderung oder Streichung von Rückstandshöchstgehalten bei Lebensmitteln auf

Grund der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 über Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf Lebens- und

Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs und zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates (ABl.

Nr. L 70 vom 16. März 2005) sind von der Agentur durchzuführen. Bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben hat die

Agentur das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG, BGBl. Nr. 51/1991, das Zustellgesetz, BGBl.

Nr. 200/1982, und das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1919 – VVG, BGBl. Nr. 53/1991, anzuwenden. Der

Bundesminister für Gesundheit ist sachlich in Betracht kommende Oberbehörde und im Instanzenzug

übergeordnete Behörde. Die Agentur ist an seine Weisungen gebunden.
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